Auf dem Weg zur Inklusiven Schule

BMUKK Strategie zur Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im schulischen Bereich
Die UN – Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die gemeinsam mit dem Fakultativen Protokoll von Österreich im Jahre 2008 ratifiziert wurde, definiert Ziele und Maßnahmen, die die Umsetzung einer umfassenden Partizipation aller Menschen am gesellschaftlichen und beruflichen Leben sicherstellen sollen. Österreich erfüllt diese UN-Konvention jetzt schon weit gehend.
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat im Frühjahr 2011 – in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, das die Gesamtkoordination der Umsetzung der UN-Konvention in Österreich übernommen hat - mit der Entwicklung einer Umsetzungsstrategie im Bereich „Bildung“ (Artikel 24) begonnen.

In einem wissenschaftlich begleiteten, partizipativen Prozess kommen VertreterInnen der Zivilgesellschaft (Vereine, Dachverbände, Interessensvertretungen und Behindertenorganisationen) ebenso zu Wort, wie Expertinnen und Experten aus dem Ministerium, den Schulbehörden, der LehrerInnenbildung und der schulischen Praxis. Ziel ist es, die komplexe Situation mit ihren vielfältigen Interessen und Sichtweisen darzustellen, Wege und Maßnahmen der Umsetzung zu identifizieren und damit die Grundlage für weitere politische Entscheidungen aufzubereiten.

Etwa 200 Expertinnen und Experten haben an den bisherigen Dialogrunden im Juni und Oktober 2011 direkt teilgenommen, dazu kommen zahlreiche Konferenzen, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, bei denen der Weg zu einer gemeinsamen Schule für alle erörtert worden ist.

Die bisher identifizierten wichtigsten Handlungsfelder bzw. Maßnahmen betreffen 
· die pädagogische und organisatorische Entwicklung von Schule und Unterricht, 
· die Verbesserung der regionalen Unterstützungsstrukturen (Kompetenzzentren, etc.), 
· die bedarfs- und bedürfnisgerechte Förderung, 
· die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, sowie 
· die wissenschaftliche Begleitung. 
Darüber hinaus wurden auch schon Szenarien zur stufenweisen Realisierung der inklusiven Schule angesprochen und es wird konkret an folgenden Maßnahmen geargeitet:

· Nächster wichtiger Schritt ist die Integration in der 9. Schulstufe. Das entsprechende Gesetz für Polytechnische Schulen und einjährige Haushaltungsschulen soll in den nächsten Wochen vom Parlament beschlossen werden.

· In allen Bereichen der Sekundarstufe II sollen verstärkt Schulversuche zur Integration ermöglicht werden.
· An der Entwicklung von Kompetenzzentren an Sonderschul-Standorten soll verstärkt gearbeitet werden.

Die Strategie des BMUKK zur Umsetzung der inklusiven Schule ist vor allem darauf ausgerichtet, dass bei allen Maßnahmen die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen und dass auch Wünsche der Eltern zu respektieren sind.
